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Auftrag Bigliel 

 

betreffend «Gegen Ausweichverkehr durch die Dörfer entlang der A13 und  

der Nationalstrasse N28 (Prättigauerstrasse)» 

 

Antwort der Regierung  

 

Das Problem des Ausweichverkehrs durch die Dörfer ist unbestritten und in erster Li-

nie mittelfristig durch Lenkungs- und Dosierungsmassnahmen zu mildern (Verkehrs-

management). Der revidierte Kantonale Richtplan Verkehr (KRIP-V) hält darum fest, 

dass der Kanton ein Verkehrsmanagement betreibt. Der revidierte KRIP-V wurde von 

der Regierung am 29. Juni 2021 beschlossen, die Genehmigung durch den Bund ist 

noch ausstehend.  

 

Zu Punkt 1: Lösungen können nur gemeinsam erarbeitet und umgesetzt werden. An 

der nachhaltigen Lösungsfindung müssen das Bundesamt für Strassen (ASTRA), der 

Kanton Graubünden (Amt für Raumentwicklung [ARE], Amt für Verkehr und Energie 

[AEV], Tiefbauamt [TBA], Kantonspolizei [KAPO]) sowie die Regionen, Tourismus-

destinationen und Gemeinden beteiligt sein. So wurde denn auch eine Arbeitsgruppe 

bestehend aus Vertretern des AEV, ARE, TBA, KAPO, ASTRA, der Regionen und 

Gemeinden eingesetzt, die mögliche Sofortmassnahmen ausarbeitet. Diese Mass-

nahmen zielen darauf ab, den Durchgangsverkehr auf dem übergeordneten Stras-

sennetz (A13) zu kanalisieren. Parallel dazu wird eine Vorstudie für ein gesamtkanto-

nales Verkehrsmanagementkonzept erarbeitet. Ein punktueller Einbezug des Kan-

tons St. Gallen wird erfolgen. Das konsolidierte Verkehrsmanagementkonzept soll bis 

Ende 2024 vorliegen. Ab 2025 sollen die Massnahmen umgesetzt werden können. 

 

Zu Punkt 2: Das ASTRA sowie die KAPO und das TBA haben beschlossen, im Rah-

men eines Pilotversuchs die Durchfahrt durch die Gemeinden Bonaduz und Rhäzüns 
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während der Ostertage 2022 auf Anwohnerinnen und Anwohner und Zubringer sowie 

auf den öffentlichen Verkehr zu beschränken. Diesen Pilotversuch gilt es nun auszu-

werten. Die Auswertung wird mögliche umsetzbare Massnahmen für die Gemeinden 

entlang der A13/A28 aufzeigen. Die Auswertungsergebnisse werden den Vertretern 

der Gemeinden und Regionen entlang der A13 an einem weiteren runden Tisch vor-

gestellt und erläutert. Weitere Massnahmen können im Rahmen des Projekts "Ver-

kehrsmanagementkonzept" geprüft werden. Zudem wurde während der vergangenen 

Wintersaison die Gemeinde Schiers zur Lösung der Verkehrsprobleme und zur Frei-

haltung des Dorfkerns von der KAPO und dem TBA unterstützt. Nachhaltig für die 

Gemeinden entlang der A28 kann allerdings nur ein noch zu erstellendes regionales 

Verkehrskonzept sein. Denn punktuelle Massnahmen an einzelnen Orten verlagern 

den Stau und den Ausweichverkehr oder schaffen in unmittelbarer Nähe andere un-

günstige Voraussetzungen für den Verkehrsfluss, ohne wirklich Abhilfe zu schaffen.  

 

Zu Punkt 3: Flankierende Massnahmen gegen Schleichverkehr werden unter ande-

rem auch im Rahmen des Projekts "Verkehrsmanagementkonzept" erarbeitet. Weiter 

haben die Gemeinden gemäss Art. 7 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Bundes-

gesetz über den Strassenverkehr (EGzSVG; BR 870.100) bereits heute die Möglich-

keit, Gemeindestrassen eigenständig zu sperren. Zu beachten ist dabei, dass es da-

mit auch zu einer Behinderung des lokalen Verkehrs kommen kann. Eine erste Be-

sprechung mit den Verantwortlichen von Google Switzerland hat am 28. Februar 

2022 stattgefunden. Dabei wurde erörtert, ob und wie Informationen im Kartendienst 

Google-Maps platziert werden können. Eine entsprechende Analyse der Möglichkei-

ten wird von Google anhand der Zustellung der am stärksten betroffenen Strecken, 

inklusive der entsprechenden Zeiten in denen die Probleme mit der Staubildung und 

dem Ausweichverkehr auftreten, vorgenommen. 

 

Aufgrund dieser Ausführungen beantragt die Regierung dem Grossen Rat, den vor-

liegenden Auftrag zu überweisen. 
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